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Beschlussvorlage
Vorlagen-Nr.:
Status:
Datum:

VO/6181/2018
öffentlich
26.03.2018

Dezernat: I
Fachdienst: 10 - Personal-, Organisations- u. Beteiligungsmanagement
Sachbearbeiter/in: Marco Heilmann, Sandra Baumgarten

Beratungsfolge:

Gremium Zuständigkeit Sitzung ist
Magistrat Kenntnisnahme Nichtöffentlich
Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung Öffentlich
Stadtverordnetenversammlung Entscheidung Öffentlich

Marburger Ortsrecht - Neufassung der Satzung für das Stadtarchiv (Archivsatzung)

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

Die beigefügte Satzung der Universitätsstadt Marburg über die Aufgaben und die 
Benutzung des Stadtarchivs (Archivsatzung) wird beschlossen.

Sachverhalt:

Die bisherige „Satzung der Universitätsstadt Marburg über die Aufgaben und die Benutzung 
des Stadtarchivs sowie die Archivierung städtischen Archivgutes“ wurde durch die Stadtver-
ordnetenversammlung am 22. März 2002 mit Inkrafttreten zum 29. März 2002 beschlossen.

Zwischenzeitlich trat mit dem Hessischen Archivgesetz (HArchivG) vom 01.01.2013 eine wich-
tige Änderung für die Benutzung von Archiven in Kraft: Es gibt seitdem ein Recht auf Nutzung 
des öffentlichen Archivguts, ein berechtigtes Interesse muss nicht mehr nachgewiesen wer-
den. Dementsprechend musste die Archivsatzung geändert und angepasst werden.

Diese gesetzliche Neuerung wurde zum Anlass genommen, die gesamte Archivsatzung 
grundlegend zu überarbeiten und der Stadtverordnetenversammlung neu zur Beschlussfas-
sung vorzulegen. Im Gegensatz zur bisherigen Satzung orientiert sich die Neufassung an der 
Mustersatzung vom 20.01.2018 der Kommunalen Archivberatung des Hessischen Landesar-
chivs. Die einzelnen Änderungen sind in der beigefügten Synopse dargestellt. 

Dr. Thomas Spies
Oberbürgermeister
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Finanzielle Auswirkungen:
Keine.

Anlagen:
- Synopse der bisherigen Archivsatzung und der Neufassung
- Archivsatzung in der neuen zu beschließenden Fassung


